
Bestattungswesen

Das Bestattungswesen der Gemeinde Stäfa ist bei einem Todesfall die erste Anlaufstelle für die
Angehörigen. Wir begleiten und beraten Sie in Ihren Entscheidungen rund um die Bestattung und
unterstützen Sie beim Abschiednehmen von einem verstorbenen Menschen.

In unserem Leitfaden betreffend Todesfälle finden Sie viele Informationen und Hinweise.

Eintritt des Todes zu Hause
Informieren Sie einen Arzt (Hausarzt), dieser bestätigt den Tod und stellt die ärztliche Todesbescheinigung
zuhanden des Zivilstandsamtes aus.

Eintritt des Todes im Spital oder Heim
Die ärztliche Todesbescheinigung wird direkt dem Zivilstandsamt zugestellt.

Tod durch Unfall, Suizid, Gewalt
Rufen Sie umgehend die Polizei. Wählen Sie dafür die Notrufnummer 117.

Meldung an das Bestattungsamt
In allen Fällen haben sich die Hinterbliebenen beim Bestattungsamt des Wohnortes der verstorbenen
Person innert 2 Tagen (48h) zu melden. Nach Möglichkeit sind folgende Dokumente mitzubringen:

Ärztliche Todesbescheinigung

Familienbüchlein (wenn ein Nachtrag gewünscht wird)

Schriftenempfangsschein

Identitätskarte und Reisepass

Bei Ausländerinnen und Ausländern den Ausländerausweis

Das Bestattungsgespräch kann persönlich beim Bestattungsamt oder telefonisch erfolgen. Bitte vereinbaren
Sie einen Termin, wenn Sie persönlich vorbeikommen möchten.

Ablauf des Bestattungsgesprächs
Bestattungsgespräch werden die Art sowie der Zeitpunkt der Bestattung besprochen und festgelegt. Wir
empfehlen Ihnen, sich vorab folgende Gedanken zu machen:

Hatte die verstorbene Person besondere Wünsche?

Soll eine Erdbestattung oder eine Einäscherung stattfinden?

Wann und wo sollen Bestattung und Trauerfeier stattfinden?

Welche Grabart wird gewünscht?

Todesfall an Wochenenden und Feiertagen
Mit dem Gang zum Bestattungsamt kann bis zum nächsten Arbeitstag gewartet werden.
Für das Einsargen und die Überführung ins Krematorium oder in die Friedhofhalle muss die Firma Hans
Gerber AG, Bestattungsdienste, 8315 Lindau via Tel. Nr. 052 355 00 11 avisiert werden.

https://www.staefa.ch/public/upload/assets/2663/Leitfaden_Todesfall.pdf?fp=2


Abdankungszeiten
Das Bestattungsamt setzt mit den Angehörigen den Abdankungstermin fest und nimmt mit der zuständigen
Pfarrperson Kontakt auf.

Beisetzung/Bestattung
Die Beisetzung auf dem Friedhof Stäfa erfolgt von Montag bis Freitag.

Meldung von Todesfällen betreffend Einwohnerinnen und
Einwohnern von Stäfa:

Montag bis Freitag während der Öffnungszeiten der Einwohnerdienste:
Tel. 044 928 74 00

Bei Todesfällen ausserhalb der Öffnungszeiten können Einsargungen und Überführungen bei der
Firma Gerber angemeldet werden:
Tel. 052 355 00 11



Lageplan Friedhof



Bestattungsformen
Gemeinschaftsgrab

Erdgräber

Urnengräber

Naturgräber

Kindergräber

Jugendgräber

Urnengrab mit Bodenplatte

Weitere Dokumente

Bestattungswunsch
Kriterien für Bestattung auswärts wohnhafter Personen
Kriterien für Gedenkstätten Ehrengräber auf dem Friedhof Stäfa

Zuständige Abteilung
Einwohnerdienste

https://www.staefa.ch/public/upload/assets/4483/Gemeinschaftsgrab.pdf?fp=1
https://www.staefa.ch/public/upload/assets/4486/Reihengrab%20%28Erdgrab%29.pdf?fp=1
https://www.staefa.ch/public/upload/assets/4488/Urnengrab.pdf?fp=1
https://www.staefa.ch/public/upload/assets/4485/Naturgrab.pdf?fp=1
https://www.staefa.ch/public/upload/assets/4484/Kindergrab.pdf?fp=1
https://www.staefa.ch/public/upload/assets/4482/Jugendgrab.pdf?fp=1
https://www.staefa.ch/public/upload/assets/4487/Urnengrab%20mit%20Bodenplatte.pdf?fp=1
https://www.staefa.ch/public/upload/assets/1465/Bestattungswunsch.pdf?fp=2
https://www.staefa.ch/public/upload/assets/4316/Bestattung%20ausw%C3%A4rts%20wohnhafter%20Personen.pdf?fp=1
https://www.staefa.ch/public/upload/assets/4394/Kriterien%20f%C3%BCr%20Gedenkst%C3%A4tten%20Ehrengr%C3%A4ber%20auf%20dem%20Friedhof%20St%C3%A4fa.pdf?fp=1
https://www.staefa.ch/verwaltung/abteilungen/gesellschaft/einwohnerdienste.html/466/unit/32

